
Besondere Bedingungen und Risikobeschrei- 
bungen für die Versicherung der Haftpflicht  
wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im  
Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflicht- 
versicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversi- 
cherung) 
 
 
 
1  Gegenstand der Versicherung  
 
1.1  Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - im 
Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn 
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten 
ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziff. 2 fallen.  
Mitversichert sind gem. Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus 
der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen 
Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sach-
schäden behandelt.  
 
1.2  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständli-
chen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft 
oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese ein-
gebracht oder eingeleitet zu sein.  
 
1.3  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die 
Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entste-
hen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer ge-
langen.  
 
2  Risikobegrenzung  
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkun-
gen aus  
 
2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu la-
gern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen).  
 
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der La-
gerung umweltgefährdender Stoffe (ausgenommen Chlorkoh-
lenwasserstoffe - CKW) für den versicherten Betrieb, sofern 
das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr 
als 50 Liter/Kilogramm beträgt und das Gesamtfassungsver-
mögen aller vorhandenen Einzelbehältnisse 
500 Liter/Kilogramm nicht übersteigt. Wird eine dieser Men-
genschwellen überschritten, erlischt - abweichend von 
Ziff. 3.1 Abs. 2 AHB - die Mitversicherung dieses Risikos 
vollständig. In einem derartigen Fall bedarf der Versiche-
rungsschutz besonderer Vereinbarung. 

 
2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 
zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).  
 
2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflich-
tige Anlagen).  
 
2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verän-

dert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- 
und Einwirkungsrisiko).  
 
2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/Pflichtversiche-
rung).  
 
2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 be-
stimmt sind.  
 
3 Fakultative Erweiterung des Versicherungsschutzes  
 
Falls ausdrücklich vereinbart, ist - abweichend von Ziff. 2.6 - 
versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung 
von Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für 
Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 bestimmt sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.  
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziff. 7.14 
(1) AHB findet insoweit keine Anwendung.  
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden un-
ter den in Ziff. 5 genannten Voraussetzungen durch den Versi-
cherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anla-
ge gegen den Versicherungsnehmer bestehen können.  
 
4  Versicherungsfall  
 
Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, 
Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sach-
schadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder 
eines gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens durch 
den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versiche-
rungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder 
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von 
Haftpflichtansprüchen erkennbar war.  
 
5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  
 
5.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,  
-  nach einer Störung des Betriebes  
oder  
-  aufgrund behördlicher Anordnung  
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten 
Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betrie-
bes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksam-
keit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist.  
 
5.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 
Sinne der Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraus-
setzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 



Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege 
der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.  
 
5.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  
5.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stö-
rung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüg-
lich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und 
objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder 
den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versi-
cherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnun-
gen einzulegen  
oder  
5.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-
stimmen.  
 
5.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rah-
men des für Aufwendungen gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamt-
betrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-
wendungen ersetzt.  
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genann-
ten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer.  
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Er-
satz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  
 
5.5  Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 
einem Gesamtbetrag von 100.000 EUR je Störung des Betrie-
bes oder behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr je-
doch nur bis 100.000 EUR, ersetzt.  
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je Ver-
sicherungsfall 10 %, mindestens 250 EUR, höchstens 
2.500 EUR, selbst zu tragen.  
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Scha-
den, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen 
auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-
summe angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-
wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines 
früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-
rungsfälle tatsächlich gemindert hat.  
 
5.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen 
- auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 5.1 
decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grund-
stücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und 
dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
standen.  
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Perso-
nen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sa-
chen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwir-
kung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Ein-
tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  
 

6  Nicht versicherte Tatbestände  
 
Nicht versichert sind  
 
6.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit sol-
che Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.  
 
6.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um-
welteinwirkungen entstehen.  
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis 
erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt 
der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Ge-
gebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger 
Schäden nicht erkennen musste.  
 
6.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetre-
tener Schäden.  
 
6.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frü-
herer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder 
hätte beantragt werden können.  
 
6.5  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, 
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung 
betroffen waren.  
 
6.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung 
von Abfällen.  
 
6.7  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht).  
Wird Versicherungsschutz nach Ziff. 3 genommen, gilt dieser 
Ausschluss insoweit nicht.  
 
6.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Ausliefe-
rung entstehen.  
 
6.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei-
chen.  
 
6.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gege-
benen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richt-
linien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmä-
ßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen 
oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.  
 
6.11  Ansprüche  
-  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es 

sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör;  

-  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäu-
reeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.  



6.12  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 
Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.  
 
6.13  Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.  
 
6.14  Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges 
oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.  
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen wer-
den.  
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer dieses Fahrzeuges 
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird.  
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit 
nicht.  
 
6.15  Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.  
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  
-  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 

von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren,  

-  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen,  

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sons-
tiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.  
 
7  Versicherungssummen/Maximierung/Serienschaden-
klausel/Selbstbehalt  
 
7.1  Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 
pauschal für Personen-, Sach- sowie gem. Ziff. 1.1 mitversi-
cherte Vermögensschäden 1.000.000 EUR (bei Personenschä-
den für die einzelne Person jedoch nicht mehr als 
1.000.000 EUR).  
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleis-
tung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.  
 
7.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet 
die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei je-
dem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der 

Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.  
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintreten-
de Versicherungsfälle  
-  durch dieselbe Umwelteinwirkung  
-  durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder un-

mittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelt-
einwirkungen, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein in-
nerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammen-
hang besteht, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Ein-
tritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.  

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.  
 
7.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-
fall von der Schadenersatzleistung 10 %, mindestens 250 EUR, 
höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen.  
 
8  Nachhaftung  
 
8.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder 
durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungs-
nehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Perso-
nen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschä-
den weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit fol-
gender Maßgabe:  
-  Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet.  

-  Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaf-
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und 
zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungs-
summe des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.  

 
8.2  Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während 
der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes 
Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.  
 
9  Versicherungsfälle im Ausland  
 
9.1  Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Be-
dingungen - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - auch im Ausland 
eintretende Versicherungsfälle,  
-  die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit 

im Sinne der Ziff. 3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt 
für Tätigkeiten im Sinne der Ziff. 3 nur, wenn die Anlagen 
oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;  

-  aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen.  

 
9.2  Nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung sind einge-
schlossen im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen - abwei-
chend von Ziff. 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Versi-
cherungsfälle,  
 
9.2.1  die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 3 zurückzuführen sind, 
wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland be-
stimmt waren;  
9.2.2  die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 3 zu-
rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfol-
gen;  



9.2.3  die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung oder Wartung zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkei-
ten im Ausland erfolgen.  
 
zu Ziff. 9.2:  
Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und 
Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen 
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Aufwen-
dungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 5 wer-
den nicht ersetzt.  
 
zu Ziff. 9.2.2 und 9.2.3:  
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten, 
z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dergleichen.  
 
9.3  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  
9.3.1  aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder 
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.  
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer und die unter Ziff. 7.1.2.3 genannten 
Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe 
Ziff. 7.9 AHB);  
9.3.2  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere  
punitive oder exemplary damages;  
9.3.3  nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im 
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 
des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder;  
 
9.4  Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
- abweichend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.  
Kosten sind:  
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.  
 
9.5  Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und 
Kanada oder in den USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemachten Ansprüchen, gilt:  
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Scha-
den: 10 %, mindestens 500 EUR, höchstens 5.000 EUR. Kos-
ten gelten als Schadensersatzleistungen.  
 
9.6  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsuni-
on gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  
 
10  Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden  
 
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:  
 
10.1  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-
sprüche  
10.1.1  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere  
punitive oder exemplary damages.  
10.1.2  nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im 
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 
des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.  

10.2  Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.  
Kosten sind:  
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind;  
 
10.3  Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und 
Kanada geltend gemacht werden, gilt:  
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Scha-
den: 10 %, mindestens 500 EUR, höchstens 5.000 EUR. Kos-
ten gelten als Schadensersatzleistungen.  
 
10.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsuni-
on gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
 


